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Abkürzungsverzeichnis

RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch

CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
CP Code pénal suisse
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Den Antrag einer Minderheit der RK-NR – im Rahmen der Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative Lang (al, ZG) – Art. 293 StGB betreffend die
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen zu streichen, unterstützte im
Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 einzig die SP-Fraktion. Die SP-Vertreterinnen
und -Vertreter hatten argumentiert, dass eine Streichung des Artikels die
Medienfreiheit stärken würde. Alle anderen Fraktionen – und damit eine klare
Ratsmehrheit – stellten sich hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, den
Artikel bloss abzuändern und ihn EGMR-konform zu gestalten. Auch Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sprach sich inzwischen für den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit aus, nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom
September 2019 noch keine klare Position bezogen hatte. In der Gesamtabstimmung
nahm der Nationalrat die Vorlage einstimmig bei einer Enthaltung an.
Kontroverser diskutiert wurde das Geschäft in der Sommersession im Ständerat. Ein
Antrag der Minderheit um Ständerat Jositsch (sp, ZH) zur Streichung des Artikels blieb
aber ebenso erfolglos (abgelehnt mit 29 zu 15 Stimmen) wie der Versuch vonseiten SVP
und FDP, die Vorlage in der Gesamtabstimmung noch zu kippen (angenommen mit 32
zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung).
In den Schlussabstimmungen verabschiedeten der Nationalrat einstimmig und der
Ständerat mit 34 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen den angepassten Art. 293 StGB. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
ELIA HEER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Vorsorgliche Massnahmen gegen Medienerzeugnisse sollen künftig beim Bundesgericht
angefochten werden können. Eine entsprechende parlamentarische Initiative seiner
Rechtskommission hat der Nationalrat ohne Gegenstimme gutgeheissen. Nach Art. 28c
ZGB kann jemand vom Richter mit Hilfe eines einfachen Gesuchs erwirken, dass die
Publikation von Presseartikeln und Fernsehsendungen ganz oder zum Teil verboten
wird, wenn er glaubhaft macht, dass er in seiner Persönlichkeit verletzt würde. Die
Rechtskommission gelangte zum Schluss, dass solche vorsorglichen Massnahmen
tendenziell zu rasch bewilligt würden. Eine parlamentarische Initiative Poncet (lp, GE),
die zuvor vorgeschlagen hatte, dass die volle Beweislast für Behauptungen über
Verletzungen durch die Medien künftig beim Gesuchsteller alleine liegen solle und
Medienunternehmen bei der Beweisaufnahme nicht mitwirken müssen, wurde
zugunsten des Vorstosses der Rechtskommission zurückgezogen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.10.1995
EVA MÜLLER

Anders als der Nationalrat trat der Ständerat nicht auf eine parlamentarische Initiative
der nationalrätlichen Rechtskommission ein, die vorschlug, dass vorsorglich verfügte
Publikationsverbote künftig beim Bundesgericht angefochten werden können. Aus
Sicht der ständerätlichen Rechtskommission ist die Berufung ans Bundesgericht schon
wegen der Dauer des Verfahrens nicht das geeignete Rechtsmittel, um eine
vorsorgliche Massnahme im Medienbereich zu überprüfen. Dem überlasteten
Bundesgericht solle zudem nicht noch mehr Arbeit aufgebürdet werden.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1996
EVA MÜLLER

1995 hatte der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative seiner Rechtskommission
Folge gegeben, wonach vorsorglich verfügte Publikationsverbote gegen
Medienerzeugnisse künftig beim Bundesgericht angefochten werden können. Im letzten
Jahr war der Ständerat auf diese Initiative aber nicht eingetreten. Diesem Entscheid
folgte nun auch der Nationalrat. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.1997
EVA MÜLLER
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Par le biais d'une initiative parlementaire, le conseiller national Raphaël Mahaim (verts,
VD) propose d'adopter un cadre législatif pour contrôler les procès-bâillons. Ce terme
désigne les procédures judiciaires entreprises par des individus ou des entreprises afin
d'empêcher la publication d'informations qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Même
si elles ne sont pas couronnées de succès, ces procédures entravent le travail des
médias. Selon le vaudois, il s'agit donc de trouver un équilibre entre protection de la
personnalité et liberté de la presse, garantie par la Constitution. L'initiative
parlementaire n'a pas bénéficié du soutien de la Commission des affaires juridiques du
Conseil national (CAJ-CN). Par 14 voix contre 9 et 2 abstentions, la CAJ-CN a en effet
estimé qu'il s'agissait d'un phénomène anecdotique dans la sphère juridique et
médiatique suisse. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2022
MATHIAS BUCHWALDER

1) AB NR, 2017, S. 1222; AB NR, 2017, S. 434 ff.; AB SR, 2017, S. 313 ff.; AB SR, 2017, S. 540; BBl, 2016, S. 7575 ff.
2) Amt. Bull. NR, 1995, S. 1873f.; BaZ und 24 Heures, 26.9.95; NZZ, 30.10.95.
3) Amt. Bull. NR, 1997, S.1873
4) Communiqué de presse CAJ-CN du 11 novembre 2022
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